
Die Ausschußvorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, daß die Sitzung unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung ordnungsgemäß einberufen und nach der Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlußfähig ist. Gegen die Feststellungen werden keine Bedenken erhoben. 
 


